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Lagebericht der CPU Softwarehouse AG, Augsburg,
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

Grundlagen des Konzerns

Die CPU Softwarehouse AG mit Sitz in Augsburg (Kon-
zernobergesellschaft) konzentriert sich als Holding auf 
die Führung, Verwaltung und strategische Ausrichtung 
ihrer Tochtergesellschaften und erbringt für diese inter-
ne Dienstleistungen. Die Gesellschaft betreibt keinerlei 
Produktentwicklung. Die operative Geschäftstätigkeit im 
Konzern wird von den Tochtergesellschaften erbracht. 
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der CPU Soft-
warehouse AG wird daher wesentlich von den Ergebnis-
sen der drei Konzerngesellschaften bestimmt.

Der CPU-Konzern (CPU) ist ein branchenübergreifendes 
Software- und Beratungshaus mit dem Schwerpunkt auf 
Kunden aus dem Bankensektor, banknahen Instituten, 
der Industrie, IT und Telekommunikation. Die CPU bie-
tet ihren Kunden einen ganzheitlichen Beratungsansatz 
aus einer Hand: Dieser reicht von initialen Analysen und 
Health Checks sowie der Entwicklung passgenauer, indi-
vidueller Softwarelösungen bis hin zur operativen Unter-
stützung bei der Umsetzung komplexer IT-Projekte. Die 
Angebotspalette der CPU ist in drei Leistungsbausteine 
aufgegliedert und umfasst Software-Entwicklung, Consul-
ting-Dienstleistungen und IT-Services. Basierend auf der 
softwaretechnischen Umsetzung der Fachthemen Kredit, 
Anlageberatung und Controlling, die noch überwiegend 
im Bankenbereich nachgefragt werden, entwickelt die 
CPU mittlerweile branchenübergreifende Software-Lö-
sungen, um Geschäftsprozesse transparent abzubilden 
und zu digitalisieren. Bei den Consulting-Dienstleistungen 
deckt die CPU, ergänzend zur Software-Entwicklung, ins-
besondere das Projektmanagement und den Bereich der 
Qualitätssicherung ab. Dazu gehören unter anderem Pro-
jekte im Rahmen agiler und digitaler Transformationspro-
zesse. Bei den IT-Services unterstützt die CPU Kunden 
bei der Überbrückung von Engpässen im Tagesgeschäft 
bis hin zur Übernahme und dem Outsourcing von kom-
pletten Aufgabenbereichen als Gewerk. 

Der Konzern ist in Deutschland und in der Schweiz an 
insgesamt vier Standorten vertreten. Die CPU betreut 

in den Zielmärkten Deutschland, der Schweiz und Ös-
terreich unterschiedliche Kunden aus der Bank- und Fi-
nanzdienstleistungsbranche, der Industrie sowie IT und 
Telekommunikation.

Die Rechnungslegung der CPU Softwarehouse AG er-
folgt im Einzelabschluss nach dem deutschen Handels-
gesetzbuch (HGB). Darüber hinaus erstellt die CPU Soft-
warehouse AG als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von 
§ 267 Abs. 1 HGB einen freiwilligen Konzernabschluss 
sowie einen Konzernlagebericht, ohne jedoch die Grö-
ßenkriterien des § 293 Abs. 1 HGB zu überschreiten.

Wirtschaftsbericht1

Globale Konjunktur erholt sich nach Vorjahresrückgän-
gen

Die durch neue Virusmutationen weiter anhaltende Co-
rona-Pandemie zeigte im Berichtsjahr 2021 regional sehr 
unterschiedlich starke Auswirkungen. In Deutschland 
reagierte die Bundesregierung mit erneuten Kontaktbe-
schränkungen auf die steigenden Infektionszahlen. Durch 
die schnell verfügbaren Impfstoffe und die relativ hohe 
Impfbereitschaft in der Bevölkerung sanken die Zahl der 
Infektionen und die hohen Hospitalisierungsraten. Welt-
weit zu beobachtende Lockerungen der Pandemie-Maß-
nahmen führten nach den starken Konjunkturrückgängen 
im Vorjahr unterjährig wieder zu spürbaren Erholungsten-
denzen und Nachholeffekten in der Wirtschaft.

In der Folge kam das weltweite Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) im Jahr 2021 deutlich voran. Nach Angaben des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) stieg die globale 
Wirtschaftsleistung um 5,9 Prozent, nachdem im Vorjahr 
noch ein Rückgang von 3,1 Prozent verbucht wurde. In 
den USA erholte sich das BIP sogar um 5,6 Prozent, 
nach einem Minus von 3,4 Prozent im Jahr 2020. Auch 
im Euro-Raum kam es zu einer starken Gegenbewegung: 
Hier kletterte das BIP um 5,2 Prozent (2020: -6,4 Pro-
zent). Durch die im internationalen Vergleich sehr umfang-
reichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und 

1 Redaktionsschluss für volkswirtschaftliche Daten: 31.1.2022
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wegen des weniger starken Rückgangs im Jahr 2020 
verbesserte sich das preis- und kalenderbereinigte BIP in 
Deutschland etwas verhaltener als im Euro-Raum. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamts erhöhte sich das 
BIP trotz der bestehenden Liefer- und Materialengpässe 
um 2,7 Prozent. Nachdem die Wirtschaftsleistung im Vor-
jahr noch um 4,9 Prozent gefallen war, zeigte sich diese 
nun in fast allen Wirtschaftsbereichen verbessert. Eine 
wichtige Wachstumsstütze bildeten dabei die staatlichen 
Konsumausgaben. Hierzu gehörte es vorrangig, Corona-
Impfstoffe zu beschaffen sowie Impf- und Testzentren zu 
betreiben. Die im Vorjahr gedrosselten privaten Konsum-
ausgaben stabilisierten sich im Berichtsjahr wieder.

Neben dem Heimatmarkt Deutschland sind für die Lö-
sungen und Dienstleistungen der CPU Softwarehouse 
AG und deren Tochtergesellschaften die Märkte in der 
Schweiz und Österreich von Interesse. In der Schweiz 
wurde der Großteil der gesundheitspolitischen Maßnah-
men bis zum Sommer aufgehoben. Resultierend hieraus 
stieg das BIP auf Basis der Schätzungen des Staats-
sekretariats für Wirtschaft um 3,5 Prozent. Im Vorjahr 
verzeichnete die Schweiz noch einen konjunkturellen 
Rückgang um 2,5 Prozent. Treiber waren die zuvor stark 
betroffenen Dienstleistungsbranchen, darunter die Berei-
che Gastronomie und Unterhaltung. 

In Österreich erholte sich die Wirtschaft trotz der Lock-
down-Bremse im Jahr 2021 stärker als in Deutschland 
und der Schweiz. Nach Berechnungen des Österreichi-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) stieg das 
BIP um 4,1 Prozent. Im Vorjahr war es nach Informatio-
nen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) noch deut-
lich um 6,7 Prozent gesunken. Die Erholung im Jahr 2021 
wurde gemäß WKO stark von der Industrie, dem Handel 
und dem Baugewerbe getragen. Beherbergungsbetriebe 
und Gastronomie blieben dagegen weiter spürbar unter 
dem Vorkrisenniveau.

ITK-Branche wächst wieder deutlich

Der Markt für Informationstechnologie und Telekommu-
nikation ist im Geschäftsjahr 2021 mit steigender Dyna-
mik gewachsen. Nach Angaben des Bundesverbandes 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Me-
dien e.V. (BITKOM) kletterte der Umsatz mit Produkten 
und Dienstleistungen für die Informationstechnologie und 
Telekommunikation trotz bis ins Frühjahr 2021 anhalten-
der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
deutlich um 3,9 Prozent auf 178,4 Mrd. Euro. Auch im 
stark durch COVID-19 belasteten Vorjahr 2020 erreich-

te die Branche zumindest einen kleinen Zuwachs um 0,6 
Prozent auf ein Gesamtvolumen von 171,1 Mrd. Euro. 

Für das Geschäft der CPU Softwarehouse AG sind die 
Teilsegmente IT-Services und Software maßgeblich. Nach 
einem Minus von 2,4 Prozent im Jahr 2020 stieg der Be-
reich IT-Services 2021 wieder an. Der Zuwachs lag bei 
3,7 Prozent und erreichte ein Volumen von 41,4 Mrd. 
Euro. Ein noch dynamischeres Wachstum zeigte das 
Segment Software. Hier kamen die Erlöse um 8,0 Pro-
zent auf 29,8 Mrd. Euro voran. Im Vorjahr lag das Plus bei 
5,1 Prozent. Diese Entwicklung bestätigt die Strategie der 
CPU, gezielt in das Software-Geschäft zu investieren und 
an den hohen Wachstumsraten zu partizipieren. Unge-
achtet der Belastungen durch die Pandemie schaffte die 
ITK-Branche laut Marktexperten des BITKOM auch in den 
Krisenjahren zusätzliche Stellen. Im Umkehrschluss blei-
ben demnach viele Arbeitsplätze – der Branchenverband 
spricht von 96.000 – unbesetzt. Die CPU begegnet die-
ser Entwicklung mit einem innovativen und transparenten 
Personalmanagement.

EZB bestätigt Nullzins-Politik

Das klassische Kerngeschäft der CPU ist noch schwer-
punktmäßig auf Kreditinstitute ausgerichtet. Im Berichts-
jahr wurden die Umsätze maßgeblich mit Consulting-
Dienstleistungen, IT-Services und Software für Banken, 
banknahe Institute und Finanzdienstleister erzielt. Wenn-
gleich die CPU auch Kunden adressiert, die in Geschäfts-
feldern außerhalb des Finanzsegments agieren, bleibt die 
Entwicklung der Finanzdienstleistungsbranche, die von 
der Zins- und Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) beeinflusst wird, ein bestimmender Faktor für das 
Geschäft der CPU Softwarehouse AG.

Im Geschäftsjahr 2021 bestätigte die EZB trotz der im 
Jahresverlauf anziehenden Konjunktur und einer damit 
einhergehend steigenden Inflation in Europa ihre Nullzins-
Politik. Der für Banken maßgebliche Refinanzierungssatz 
wurde demnach bei 0 Prozent belassen. Der Refinan-
zierungssatz bildet die Basis für alle Kreditgeschäfte im 
Euroraum. Seit März 2016 ist dieser unverändert. Der 
Negativzins, den Geschäftsbanken für bei der Notenbank 
geparktes, überschüssiges Geld bezahlen müssen, be-
trägt seit September 2019 unverändert 0 bis 0,5 Prozent. 

Zum Jahresende 2021 reagierte die EZB auf die konjunk-
turellen Entwicklungen in Europa und beschloss, das in 
der Pandemie aufgelegte Notfallankaufprogramm (Pan-
demic Emergency Purchase Programme – PEPP) Ende 



März 2022 zu beenden und bis dahin das Ankauftempo 
zu drosseln. Um mögliche Marktturbulenzen aus dem 
Ankaufstopp zu verhindern, soll auf das „Asset Purchase 
Programme“ (APP) zurückgegriffen werden, das über-
gangsweise ein neu justiertes, kleineres Vehikel darstellt. 
Die US-amerikanische Notenbank (FED) beließ den Leit-
zins im Berichtszeitraum 2021 ebenfalls unverändert. Je-
doch hatten die US-Währungshüter den Leitzins im Jahr 
2020 bereits zweimal – am 3. März um 0,50 Prozent-
punkte bis zu der Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent und 
kurze Zeit später am 15. März um 1,00 Prozentpunkte 
bis zu der Spanne von 0,00 bis 0,25 Prozent – gesenkt.

Nach Aussage von Marktexperten der Landesbank Ba-
den-Württemberg (LBBW) gestaltete sich die Ertragsla-
ge der Institute des deutschen Bankensystems weiterhin 
problematisch. Wenngleich für die Analysten die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie keinen gravierenden Ri-
sikofaktor mehr darstellten, verwiesen sie auf die hohen 
Kostenquoten, die niedrigen Zinsmargen und den hohen 
Wettbewerb in der Branche. Um sich dem Spannungsfeld 
zwischen Niedrigzinsen im Anlagegeschäft und gleich-
zeitiger Negativzinsen für geparkte Gelder zu entziehen, 
sind viele Kreditinstitute mittlerweile dazu übergegangen, 
den von der EZB berechneten Negativzins an ihre Kun-
den weiterzugeben. Zudem schritten die angekündigten 
Personalmaßnahmen und Filialschließungen, etwa bei der 
Deutschen Bank und der Commerzbank, weiter voran. 
Volksbanken und Sparkassen wiederum legten Filialen zu 
sogenannten „FinanzPunkten“ zusammen, bei denen die 
entsprechenden Räumlichkeiten in wechselndem Rhyth-
mus sowohl von Volksbank- als auch von Sparkassen-
mitarbeitern genutzt werden. Darüber hinaus kam es im 
Sektor der Volks- und Raiffeisenbanken im Jahr 2021 
wieder zu einer steigenden Zahl von Fusionen. Die Be-
ratungsfirma zeb schätzte rund 40 Zusammenschlüsse. 
Im Jahr 2020 waren die Fusionsaktivitäten aufgrund der 
Corona-Pandemie dagegen zurückgegangen.

Im Rahmen der Kostensenkungen beobachteten die 
Marktexperten der LBBW zudem, dass bei den Kredit-
instituten Digitalisierungsmaßnahmen wieder forciert 
wurden. Genau hier setzen die Dienstleistungen und 
Software-Produkte der CPU an, die im Rahmen von 
agilen und digitalen Transformationsprozessen, Con-
sulting sowie mit innovativer Software für mehr Effizienz 
im Tagesgeschäft der Geldhäuser sorgen können. Das 
betrifft beispielsweise die Produkte für das Anlage- und 
Kreditgeschäft. Dazu unterstützt die CPU Banken und Fi-
nanzdienstleister mit standardisierten Prozessen bei den 
umfangreichen Dokumentationspflichten gegenüber den 

Regulierungsbehörden. Neben der Neuregelung der eu-
ropäischen Finanzmärkte (MiFID II), die zusätzliche Aufklä-
rungs- und Dokumentationspflichten im Wertpapier- und 
Kreditgeschäft beinhaltet, müssen sich Kreditinstitute auf 
schärfere Kapitalvorschriften durch Basel-III vorbereiten. 
Wegen der Corona-Pandemie wurde die Übergangsfrist 
für die nationale Umsetzung von der EU-Kommission von 
2023 um zwei weitere Jahre bis Januar 2025 verlängert. 

Geschäftsverlauf und Ertragslage 2021

Umsatz- und Gewinnsituation

Die CPU Softwarehouse AG erzielt keine eigenen Umsät-
ze. Die anfallenden Holdingkosten werden unter anderem 
von den Gewinnabführungen der Tochtergesellschaften 
gedeckt. Diese sind neben dem Jahresergebnis die wich-
tigste Steuerungsgröße in der AG. Im Berichtsjahr 2021 
verminderte sich das Jahresergebnis auf -135 TEUR (Vor-
jahr: Jahresüberschuss 795 TEUR). Der Rückgang war 
maßgeblich auf die deutlich geringeren Gewinnabführun-
gen der verbundenen Unternehmen zurückzuführen. Im 
Berichtsjahr 2021 sanken diese auf 238 TEUR (Vorjahr: 
1.172 TEUR). Zudem konnte der Gegenwert der bei einer 
Tochtergesellschaft aktivierten selbstgeschaffenen imma-
teriellen Vermögensgegenstände aufgrund einer gesetz-
lich vorgeschriebenen Ausschüttungssperre (§ 268 Abs. 
8 HGB) nicht in die AG abgeführt werden. 
Darüber hinaus beinhaltete der hohe Vorjahresüberschuss 
eine Zuschreibung auf die Tochtergesellschaft in der 
Schweiz. Trotz eines starken Gewinnrückgangs lieferte die 
Tochter CPU Consulting & Software wie im Vorjahr den 
größten Ergebnisbeitrag. Darüber hinaus reduzierten sich 
die sonstigen betrieblichen Erträge auf 777 TEUR (Vorjahr: 
1.180 TEUR). Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge 
blieben mit 29 TEUR (Vorjahr: 30 TEUR) nahezu auf Vor-
jahresniveau.

Den Erträgen standen diverse Aufwandspositionen ge-
genüber: Den größten Posten stellten die sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen dar, die sich auf 665 TEUR 
(Vorjahr: 544 TEUR) erhöhten. Durch die im Jahresverlauf 
gesunkene Mitarbeiterzahl verringerte sich dagegen der 
Personalaufwand deutlich auf rund 456 TEUR (Vorjahr: 
842 TEUR). Durch eine spürbare Ergebnisverbesserung 
bei der Tochter CPU GIS verminderte sich die Verlustüber-
nahme für verbundene Unternehmen auf 5 TEUR (Vorjahr: 
164 TEUR). Die Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände und Sachanlagen stiegen auf 34 TEUR 
(Vorjahr: 21 TEUR), bewegten sich aber unverändert auf 
niedrigem Niveau. Der Zinsaufwand stieg auf 18 TEUR 
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(Vorjahr: 16 TEUR). Insgesamt gelang es jedoch nicht, 
die Aufwendungen vollständig zu decken. Dies führte zu 
einem Jahresfehlbetrag von -135 TEUR bei der CPU Soft-
warehouse AG. Vor dem Hintergrund des temporär verän-
derten Marktumfelds und der erforderlichen strategischen 
Anpassungen ist das Ergebnis dennoch als zufriedenstel-
lend zu bezeichnen.

Vermögens-, Kapitalstruktur und Liquidität

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der CPU Soft-
warehouse AG ist von ihrer Funktion als Holding geprägt. 
Die größte Bilanzposition im Anlagevermögen auf der Ak-
tivseite waren demnach unverändert die Anteile an den 
verbundenen Unternehmen. Im Berichtsjahr 2021 kam es 
hier zu keiner Veränderung, so dass dieser Aktivposten 
unverändert bei 6.464 TEUR lag. Die Anteile der verbun-
denen Unternehmen spiegelten damit über 77 Prozent 
(Vorjahr: über 74 Prozent) der Bilanzsumme wider. Die 
Ausleihungen an verbundene Unternehmen verminderten 
sich auf 649 TEUR (Vorjahr: 791 TEUR). Insgesamt redu-
zierte sich das Anlagevermögen auf 7.166 TEUR (Vorjahr: 
7.314 TEUR) und machte damit fast 86 Prozent (Vorjahr: 
nahezu 84 Prozent) der Bilanzsumme in der AG aus. 

Im Umlaufvermögen waren der Kassenbestand und die 
Guthaben bei Kreditinstituten größter Posten. Im Ver-
gleich zum Vorjahr stiegen diese deutlich auf 869 TEUR 
(Vorjahr: 249 TEUR) und machten gut 10 Prozent (Vorjahr: 
knapp 3 Prozent) der Bilanzsumme aus. Die Forderungen 
gegen verbundene Unternehmen sanken dementgegen 
stark auf 323 TEUR (Vorjahr: 1.134 TEUR). Das entspricht 
zum Stichtag 31.12.2021 knapp 4 Prozent (Vorjahr: rund 
13 Prozent) der Bilanzsumme. Auf der Passivseite fiel das 
Eigenkapital durch den verminderten Bilanzgewinn leicht 
um knapp 2 Prozent auf 7.848 TEUR (Vorjahr: 7.983 
TEUR). Das Fremdkapital sank – überwiegend durch die 
niedrigeren Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen – auf 526 TEUR (Vorjahr: 729 TEUR). Da-
durch, dass sich die Fremdmittel stärker als das Eigenka-
pital verminderten, kletterte in der Folge die Eigenkapital-
quote der AG weiter auf nunmehr 93,7 Prozent (Vorjahr: 
91,6 Prozent). Der Fremdkapitalanteil der Passivseite lag 
demnach bei rund 6 Prozent. 

Die CPU Softwarehouse AG finanziert sich maßgeblich 
aus abgeführten Gewinnen und über die internen Umla-
gen, die den Tochtergesellschaften belastet werden. Der 
Cashflow (Jahresergebnis zuzüglich Abschreibungen, 
abzüglich Erträge aus Zuschreibung auf Ausleihungen) 
betrug im Berichtsjahr -100 TEUR (Vorjahr: 485 TEUR).

Die Aufgaben und Ziele des Finanzmanagements liegen 
in erster Linie in der Sicherstellung der Liquidität für alle 
Tochtergesellschaften bei gleichzeitig möglichst optima-
ler Ressourcenallokation. Das Finanzmanagement des 
CPU-Konzerns wird überwiegend zentral durch die CPU 
Softwarehouse AG für die einzelnen Tochtergesellschaf-
ten wahrgenommen. Im Berichtsjahr wurde hierdurch die 
Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen bei der CPU Soft-
warehouse AG sowie den Tochtergesellschaften koordi-
niert und sichergestellt.

Personalbericht

Zum 31.12.2021 waren bei der CPU Softwarehouse AG 
8 Mitarbeiter (Vorjahr: 10) in Verwaltung, Rechnungswe-
sen und Systemadministration beschäftigt. Diese Summe 
beinhaltet die Teilzeitkräfte, nicht jedoch Werkstudenten 
und Auszubildende.

Aktienkapital

Das Grundkapital der CPU Softwarehouse AG beträgt 
4.093.953,00 Euro und ist in 4.093.953 nennwertlose 
Stückaktien (Vorjahr: 4.093.953 Stückaktien) eingeteilt. 
Jede Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der 
Hauptversammlung. Der Beschluss der Hauptversamm-
lung erfordert eine Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
beträgt. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung 
von Aktien betreffen, sind nicht bekannt. Es bestehen 
keine Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 
verleihen. Die Rechte und Pflichten aus den Aktien ent-
sprechen den gesetzlichen Regelungen. 

Es sind keine Arbeitnehmer der CPU Softwarehouse 
AG und deren Konzerngesellschaften derart am Kapital 
beteiligt, dass eine unmittelbare Ausübung der Kontroll-
rechte durch die Arbeitnehmer stattfände. Da es sich bei 
den begebenen Anteilscheinen um Inhaberaktien handelt, 
liegen der Gesellschaft aber keine verlässlichen Angaben 
über Aktionäre und damit einen eventuell privaten Anteils-
besitz von Arbeitnehmern vor.

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 
3. Juli 2017 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 3. Juli 
2022 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder 
mehrmals, insgesamt um bis zu 2.046.976,00 Euro zu 

07
Lagebericht

Jahresabschluss
Bericht des Aufsichtsrats



erhöhen (Genehmigtes Kapital). Über den Inhalt der je-
weiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der 
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats.

Darüber hinaus entsprechen die Befugnisse des Vor-
stands zur Ausgabe und zum Rückkauf eigener Aktien 
den gesetzlichen Regelungen. Eine Ermächtigung zum 
Rückkauf liegt nicht vor. Vereinbarungen der Gesellschaft 
im Fall eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahme-
angebots wurden nicht getroffen.

Chancen- und Risikobericht

Aktives Risikomanagement erfordert eine frühzeitige 
und systematische Identifikation der unternehmerischen 
Chancen und Risiken. Nur so ist es möglich, auf verän-
derte Rahmenbedingungen adäquat und rechtzeitig zu 
reagieren. Die CPU Softwarehouse AG setzt deshalb 
ein an ihrer Unternehmensgröße ausgerichtetes Risiko-
managementsystem ein, das für den gesamten Konzern 
angewendet wird. Dementsprechend steuert und koordi-
niert die CPU Softwarehouse AG im Rahmen des Risiko-
managements das konzernweite interne Berichtswesen. 

Die CPU Softwarehouse AG ist von der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Tochtergesellschaften abhängig. Des-
halb stellen die im Folgenden beschriebenen Chancen 
und Risiken der Tochtergesellschaften sowie die Chancen 
und Risiken der jeweiligen Geschäftsfelder gegebenen-
falls mittelbar auch wesentliche Chancen und Risiken der 
Muttergesellschaft oder des Konzerns dar.

Daher kommt der Konzernsteuerung eine besondere Be-
deutung zu. Verschlechterungen in der Vermögens- und 
Finanzlage sowie der Gewinnsituation bei Tochtergesell-
schaften können sich bei der CPU Softwarehouse AG 
in der Beteiligungsbewertung, der Bewertung der Kon-
zernforderungen und unmittelbar in der Liquiditätssituati-
on niederschlagen. Seit mehreren Jahren verwendet die 
CPU für den Konzern Steuerungsinstrumente und Kenn-
zahlen in den Bereichen Umsatz- und Ergebnisentwick-
lung, Angebots- und Projektsteuerung sowie bei Liquidi-
tät und Personal.

Risikomanagement und Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der CPU Softwarehouse 
AG definiert und umfasst die Steuerung und Kontrolle al-
ler für den Bestand und die Unternehmensentwicklung 
wichtigen Unternehmensbereiche und -prozesse. Zum 

Risikomanagement gehören insbesondere die strategi-
sche Unternehmensplanung, das interne Berichtswesen 
sowie die Risikoinventur mit dem internen Kontrollsystem 
und einem auf relevante Kennzahlen gestützten Früher-
kennungssystem. 

Die Verantwortung und Umsetzung für das Risikoma-
nagement liegt grundsätzlich beim Vorstand. Der Auf-
sichtsrat berät ebenfalls über das Risikomanagement und 
ist vor dem Hintergrund des § 107 Abs. 3 AktG in der 
Fassung des BilMoG explizit mit der Überwachung der 
Wirksamkeit des Risikomanagementsystems, der inter-
nen Kontrollsysteme, des Rechnungslegungsprozesses 
und der Abschlussprüfung, insbesondere deren Unab-
hängigkeit, befasst.

Die strategische Unternehmensplanung gibt die 
grundsätzliche Ausrichtung mit den für jedes Segment 
beziehungsweise Geschäftsfeld beschriebenen Positio-
nierungen und Maßnahmen vor. Dies soll langfristig ge-
währleisten, dass Wettbewerbsvorteile erkannt und ge-
nutzt werden können und eine effiziente Allokation von 
Ressourcen erfolgt. Im Rahmen der strategischen Un-
ternehmensplanung werden für alle Geschäftsfelder die 
Positionierungen und Segmentstrategien entwickelt, aus 
denen sich Maßnahmen und Handlungsanweisungen für 
die kommenden Jahre ableiten. Eine Überprüfung der 
grundsätzlichen Unternehmensziele erfolgt ungefähr alle 
drei Jahre. Auf Geschäftsfeldebene werden jedoch jähr-
lich bei Strategietreffen mit den Führungskräften des Kon-
zerns und der Tochtergesellschaften die grundlegenden 
Parameter und Annahmen überprüft. Diese Strategietref-
fen stellen auch die Basis für die Etatplanung des künfti-
gen Geschäftsjahres der CPU-Gruppe dar.

Für die Analyse der Umsatz- und Ergebnisentwicklung 
erfolgt konzernweit ein einheitliches Reporting. Dieses ba-
siert auf regelmäßigen Meldungen und auf Umsatz- sowie 
Ertragsprognosen beziehungsweise Hochrechnungen für 
das laufende Geschäftsjahr. Im Rahmen der Projektsteu-
erung besteht ebenso ein einheitliches monatliches Re-
porting und Beurteilungssystem, um die Effizienz sowie 
die Chancen und Risiken aus den Projekten einschätzen 
zu können. 

Das interne Berichtswesen steuert und kontrolliert kurz-
fristig alle relevanten Vorgänge des laufenden Geschäfts-
jahres. Dies erfolgt auf Geschäftsfeldebene beziehungs-
weise auf Ebene der Tochtergesellschaften durch das 
einheitliche Konzern-Reporting, welches maßgeblich die 
Erlös- und Kostenstrukturen wiedergibt. Die Zusammen-
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fassung des Reportings erfolgt auf Konzernebene quar-
talsweise, bei Bedarf jedoch auch ad-hoc.

Die Risikoinventur deckt systematisch ein ausreichend 
großes Spektrum an Risikofeldern der CPU-Gruppe ab. 
Sie ermittelt und bewertet alle für die Konzernunterneh-
men kritischen Bereiche. Die regelmäßige Überwachung 
der Risiken erstreckt sich sowohl auf kurzfristige Risiken 
als auch auf lang- und mittelfristige Risikobereiche. Das 
System berücksichtigt sowohl die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und unternehmensspezifischen Beson-
derheiten als auch die relevanten gesetzlichen Vorschrif-
ten. Es überprüft, welche gesetzlichen Vorgaben und 
internen Richtlinien eingehalten und überwacht werden 
müssen (Compliance).

Aus der Bewertung der Risiken werden Maßnahmen 
abgeleitet, die das Gesamtrisiko reduzieren sollen. Im 
Rahmen von regelmäßigen Reviews wird der Status der 
aufgrund der Risikoinventur eingeleiteten Maßnahmen 
vom Vorstand überwacht. Wenn erforderlich, werden 
weitere Maßnahmen zur Risikovermeidung festgelegt und 
nachgehalten.

Das interne Kontrollsystem unterstützt die Steuerung 
und Kontrolle der Unternehmen durch die konzernweit 
einheitliche organisatorische Implementierung von Pro-
zessen und Strukturen. Dazu gehört unter anderem die 
Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
und Regeln. 

Der Aufsichtsrat lässt sich vom Abschlussprüfer in der 
Bilanzsitzung über die bei der Abschlussprüfung festge-
stellten Kontrollschwächen, soweit vorhanden, berichten. 
Der Aufsichtsrat wird regelmäßig und umfassend durch 
den Vorstand informiert, plausibilisiert die getroffenen An-
nahmen und überprüft auf diesen Grundlagen die Wirk-
samkeit der getroffenen Maßnahmen. Die turnusmäßige 
Berichterstattung erfolgt in Abhängigkeit der Themen zu 
jeder Aufsichtsratssitzung beziehungsweise monatlich 
und quartalsweise.

Besondere Geschäftsrisiken und Chancen

a) Markt- und Branchenrisiken sowie Chancen

Die Investitionsbereitschaft der Bankenbranche ist für das 
klassische Kerngeschäft der CPU, in dem das Unterneh-
men mit seinen Software-Produkten, Consulting-Dienst-
leistungen und IT-Services den Bankensektor, banknahe 
Institute und Finanzdienstleister adressiert, ein unverän-

dert kritischer und nicht beeinflussbarer Erfolgsfaktor, der 
die Umsatzentwicklung in der CPU-Gruppe mitbestimmt. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der mittlerweile lang 
anhaltenden Niedrigzinsphase besteht bei einer Vielzahl 
von Banken ein erheblicher Kostendruck. Die Margen aus 
den klassischen Bankgeschäften sind weiterhin gering 
und tragen damit wenig zur Abdeckung der Fixkosten 
bei. Zudem entsteht durch die sich von Jahr zu Jahr ver-
schärfenden regulatorischen Vorschriften – wie beispiels-
weise MiFID II und Basel III – ein zusätzlicher administra-
tiver Aufwand. Es besteht die Gefahr, dass Kreditinstitute 
Investitionen für IT verschieben. Eine sinkende Investiti-
onsneigung kann sich in der Auftragslage des klassischen 
CPU-Kerngeschäfts negativ niederschlagen.

Ein zunehmender Konzentrationsprozess bei den Banken 
oder die Verlagerung der IT-Infrastruktur auf Rechenzen-
tren kann außerdem dazu führen, dass Software-Be-
standskunden verloren gehen. Zudem würde eine fort-
schreitende Marktkonsolidierung in der Finanzbranche 
die Neukundenakquise erschweren. Dieser Entwicklung 
wirkt das Management mit gezielten Kooperationen so-
wie Vertriebs- und Implementierungspartnerschaften 
entgegen. Damit bietet sich der CPU die Chance, neue, 
bisher nicht erreichbare Marktpotenziale, zu erschließen. 
Das Leistungsportfolio erstreckt sich auf Kunden aus der 
Industrie, IT und Telekommunikation.

b) Abhängigkeit von einzelnen Kunden und Projekten

Das Unternehmen ist bestrebt, durch die Akquisiti-
on neuer Aufträge in den drei Kernbereichen Software, 
Consulting und Services die Projekt- und Kundenbasis 
schrittweise zu erhöhen und Software-Lösungen sowie 
IT-Dienstleistungen zukünftig noch stärker branchenüber-
greifend anzubieten. Fallen jedoch einzelne Aufträge weg 
oder verzögern sich fest in Aussicht gestellte Beauftra-
gungen, können Umsatz- und Ergebnisprognosen mögli-
cherweise nicht eingehalten werden, da die notwendigen 
Kostenanpassungen nur verspätet wirken. Außerdem 
kann der vollständige Verlust von größeren Bestandskun-
den dazu führen, dass notwendige Kapazitätsanpassun-
gen nur mit einer Zeitverzögerung durchgeführt werden 
können, um die aus dem Umsatzrückgang resultierenden 
Einnahmenverluste abzufangen. 

Bei einigen Projekten kann es im Testmanagement be-
ziehungsweise in der Durchführung der Tests zu Kapa-
zitätsengpässen beim Kunden kommen. Zudem ist die 
CPU mitunter von anderen Projektbeteiligten und Zuliefer-
systemen abhängig. Dies kann insbesondere die für die 
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kaufmännische Abrechnung von Projekten entscheiden-
de Abnahme verzögern. Wir senken dieses Risiko erheb-
lich, indem wir Kunden proaktiv im Abnahmeprozess un-
terstützen. Dennoch verbleibt ein nur bedingt steuerbares 
Restrisiko, dass sich kundenseitig die Abnahmen und Zu-
lieferleistungen verzögern, sich nicht verrechenbare Zu-
satzaufwendungen ergeben und sich somit die geplanten 
Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsbeiträge bei der CPU 
Softwarehouse AG und im Konzern verschieben können.  
 
c) Produktrisiken und -chancen

Softwareprodukte unterliegen im Allgemeinen sehr 
schnellen Innovationszyklen. Um die Konkurrenzfähigkeit 
und den Anschluss an den technologischen Fortschritt 
zu halten, investiert die CPU bei den operativen Gesell-
schaften stetig in Produkte, Vertrieb und Mitarbeiter. Zur 
Deckung dieser notwendigen Investitionen müssen regel-
mäßige Erträge erwirtschaftet werden. Die CPU entwi-
ckelt daher neue Software-Produkte überwiegend unter 
wirtschaftlicher Einbeziehung der Kunden. Diese Vorge-
hensweise wird von unseren Bestandskunden bereits 
erfolgreich angenommen und soll auch bei Neukunden 
angewendet werden. Die CPU bietet grundsätzlich Lö-
sungen aus einer Hand. Weitere Vertriebschancen kön-
nen sich durch die Zusammenarbeit mit dem führenden 
IT- und Beratungsunternehmen IBM ergeben. Im Rahmen 
der Kooperation wird in bestehende CPU-Lösungen ein 
innovatives Analysetool von IBM integriert, das die Da-
tenauswertung für den Kunden technisch und grafisch 
aufwertet. 

d) Personalrisiken und -chancen

Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind das wichtigs-
te Kapital der CPU. Wir leben traditionelle Werte wie Auf-
richtigkeit, Zuverlässigkeit und den gegenseitigen Res-
pekt. Neben einem angenehmen Arbeitsumfeld bieten wir 
unseren Mitarbeitern zudem eine leistungsgerechte Ver-
gütung mit entsprechenden Karrierechancen. Dennoch 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mitarbeiter 
aus der CPU-Gruppe berufliche Veränderungen suchen. 
Zudem hat sich durch den Mangel an IT-Fachkräften der 
Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter in der IT-Branche 
weiter erhöht. Daher investieren wir in umfangreiche 
Schulungsmaßnahmen für unser Personal. Wir stellen si-
cher, dass sich das Wissen über Kunden, Produkte und 
Unternehmensabläufe nicht nur auf einzelne Mitarbeiter 
konzentriert. Eine bedarfsgerechte Weiterbildung schafft 
die Basis, um unsere Mitarbeiter technisch auf aktuellem 
Stand zu halten und um unsere besondere Kompetenz 

am Markt zu belegen. Durch flache Hierarchien und den 
stetigen, internen Wissenstransfer reduzieren wir die Ab-
hängigkeit von einzelnen Mitarbeitern.

Außerdem stellen wir uns dem Wettbewerb um hoch-
qualifizierte Talente und bestens ausgebildete Mitarbeiter. 
Durch das Wachstum der vergangenen Jahre verfügen 
wir mittlerweile über eine Größe, die es uns ermöglicht, 
regelmäßig attraktive Ausbildungsplätze anzubieten. 
Durch eine engagierte Personalentwicklung und leis-
tungsbezogene Vergütungssysteme wollen wir die Mit-
arbeiterbindung weiter erhöhen, denn Kontinuität und 
Stabilität der Belegschaft sind ein wichtiger Erfolgsfaktor 
in unserer Wachstumsstrategie. Durch unsere umfangrei-
chen Maßnahmen im Personalwesen verringern wir das 
Risiko, dass wichtige Know-how-Träger verloren gehen. 
Zudem erhöhen wir damit unsere Chancen, neue qualifi-
zierte Mitarbeiter zu gewinnen.

e) Risiken im Zusammenhang mit einer Pandemie

Im Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) den Ausbruch des bis dato neuartigen Corona-
Virus (COVID-19) zu einer gesundheitlichen Notlage 
von internationaler Tragweite erklärt. Neben den ge-
sundheitlichen Risiken für die Menschen führten die seit 
März 2020 regional unterschiedlich stark ausgepräg-
ten Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von 
COVID-19 zu spürbaren wirtschaftlichen Belastungen. 
Betroffen waren davon nahezu alle Volkswirtschaften 
und Branchen. Virusmutationen sorgten zudem dafür, 
dass zum Jahreswechsel 2020/21 erneute, tiefgreifende 
Kontaktbeschränkungen von der Politik für Deutschland 
beschlossen wurden. Im Jahresverlauf 2021 konnten die 
Beschränkungen aufgrund des Impffortschritts sukzessi-
ve wieder gelockert werden.

Die CPU ist als IT-Dienstleister technisch gut aufgestellt, 
um der Mehrzahl der Mitarbeiter die Arbeit aus dem 
Home-Office zu ermöglichen. Dennoch kann nicht aus-
geschlossen werden, dass sich viele Mitarbeiter gleich-
zeitig infizieren, gesundheitsbedingt ausfallen und somit 
Kundenaufträge nicht oder nicht fristgerecht ausgeführt 
werden können. 

Dies kann spürbare Umsatz- und Ertragseinbußen zur 
Folge haben. Zudem darf nicht ausgeschlossen werden, 
dass Kunden trotz geltender Verträge die Dienstleistun-
gen der CPU temporär nicht nachfragen können oder 
sogar mit grundsätzlichen Anpassungen beim Einsatz ex-
terner Consultants auf ein verschlechtertes Branchenum-

10
Lagebericht
Jahresabschluss
Bericht des Aufsichtsrats



feld reagieren. Auch in diesem Fall sind mitunter deutliche 
Umsatz- und Ertragseinbußen wahrscheinlich. Ungeach-
tet dessen stellen wir in dieser anhaltenden, weltweiten 
Krise die Gesundheit unserer Mitarbeiter und das Wohl 
unserer Kunden jederzeit über die wirtschaftlichen Inte-
ressen.

f) Gesamtaussage zur Risikosituation

Aufgrund von geringeren Erträgen aus der Gewinnab-
führung und deutlich verminderten sonstigen betrieb-
lichen Erträgen gelang es im Geschäftsjahr 2021 nicht, 
die Aufwandspositionen in der AG vollständig zu decken. 
Hieraus resultierte ein Jahresfehlbetrag von -135 TEUR. 
In der Bilanz kam es dennoch zu keinen nennenswerten 
Veränderungen. Die größte Bilanzposition der Aktivseite, 
die Anteile an verbundenen Unternehmen, blieb auf dem 
Vorjahresniveau von 6.464 TEUR. Der Kassenbestand 
wurde auf 869 TEUR mehr als verdreifacht. Auf der Pas-
sivseite verminderte sich das Eigenkapital nur leicht um 
knapp 2 Prozent auf 7.848 TEUR. Bei gesunkenen Ver-
bindlichkeiten erhöhte sich die Eigenkapitalquote sogar 
auf 93,7 Prozent (Vorjahr: 91,6 Prozent). Bei den Tochter-
gesellschaften erreichte die CPU Consulting & Software 
den erneut höchsten Ergebnisbeitrag, blieb aber wegen 
der temporären Verschlechterung des Marktumfelds 
spürbar unter dem Vorjahreswert. Durch die Neupositi-
onierung gelang es dieser Tochtergesellschaft im Bereich 
der Personaldienstleistungen, wieder einen positiven Er-
gebnisbeitrag zu liefern. Auf nahezu unverändertem Ni-
veau zeigte sich die Bankensoftware AG in der Schweiz. 
Aufgrund dessen stellt sich die allgemeine Risikolage zum 
31.12.2021 für Vorstand und Aufsichtsrat unverändert 
zum Vorjahr dar.

Prognosebericht2

Steigendes Wirtschaftswachstum in Deutschland erwartet

Im Berichtsjahr 2021 hat sich die weltweite Konjunktur 
überwiegend wegen der Nachholeffekte im Anschluss 
an den wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-
Pandemie kräftig erholt. Für das aktuelle Geschäftsjahr 
rechnet der IWF mit einem etwas schwächeren Zuwachs 
beim globalen BIP von 4,4 Prozent, nachdem das Plus 
im Vorjahr bei 5,9 Prozent lag. Für die USA schätzen die 
Volkswirte einen BIP-Anstieg um 4,0 Prozent. 2021 lag 
der Zuwachs in Übersee bei 5,6 Prozent.

Neben den weltweiten Konjunkturaussichten ist für die 
CPU die wirtschaftliche Entwicklung in den regionalen 
Zielmärkten Deutschland, der Schweiz und Österreich 
von großer Bedeutung. Für Deutschland rechnet das ifo 
Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der 
Universität München e.V. (ifo) – mit einem fortschreitenden 
Konjunkturanstieg im Jahr 2022 von 3,7 Prozent, nach 
2,5 Prozent im Vorjahr. Steigende Kosten im Zusam-
menhang mit Lieferengpässen und eine verzögerte An-
passung an die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise 
sollen sich insgesamt jedoch bremsend auf die Wirtschaft 
auswirken und höhere Zuwachsraten verhindern. 

Für die Schweiz kalkuliert das Staatssekretariat für Wirt-
schaft 2022 mit einem BIP-Zuwachs von 3,2 Prozent, 
nach 3,5 Prozent im Vorjahr. Die Schätzung basiert auf 
der Annahme, dass im Jahresverlauf die Aufholeffekte 
nachlassen und sich in der Folge die Binnennachfrage 
und die Exportwirtschaft schrittweise abschwächt. An-
ders verhält es sich im Nachbarland Österreich: Nach 
einem Zuwachs von 4,1 Prozent im Vorjahr soll die Kon-
junktur im Berichtsjahr laut dem Wirtschaftsforschungsin-
stitut WIFO sogar um 5,2 Prozent zulegen. Getragen wird 
diese Entwicklung dann überwiegend vom Handel, den 
Beherbergungsbetrieben, der Gastronomie und den kon-
sumnahen Dienstleistungen, die im Jahr 2021 noch stark 
von den behördlichen Einschränkungen betroffen waren.

Software mit dynamischem Wachstum im ITK-Segment

Das Geschäftsvolumen im Markt für Informationstech-
nologie und Telekommunikation soll im Jahr 2022 wei-
ter kräftig wachsen. Die Branchenexperten des BITKOM 
prognostizieren einen Zuwachs um 3,6 Prozent auf 184,9 
Mrd. Euro. Im Vorjahr war der Umsatz sogar um 3,9 Pro-
zent auf 178,4 Mrd. Euro gestiegen. Für das Teilsegment 
der Informationstechnik schätzen die Branchenexperten 
einen Anstieg um 5,9 Prozent auf 108,6 Mrd. Euro, nach 
einem Wachstum von 6,3 Prozent auf 102,5 Mrd. Euro 
im Jahr 2021. Vom Teilsegment Informationstechnik wie-
derum sind die Sparten Software und IT-Dienstleistungen 
relevant für das Geschäft der CPU. Bei Software kalkuliert 
der Branchenverband für 2022 mit einem dynamischen 
Zuwachs um 9,0 Prozent auf 32,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 8,0 
Prozent auf 29,8 Mrd. Euro), während sich die Umsätze 
mit IT-Dienstleistungen beziehungsweise IT-Services um 
3,9 Prozent auf 43,0 Mrd. Euro verbessern sollen. Hier lag 
das Wachstum im Vorjahr bei 3,7 Prozent, woraus sich 
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ein Volumen von 41,4 Mrd. Euro ergab. Die Schätzungen 
der Branchenexperten stützen die neue Marschroute der 
CPU. Demnach wurde neben den Dienstleistungen in den 
Geschäftsfeldern Consulting und Services das Software-
Geschäft als zukünftiger Wachstumstreiber identifiziert 
und der Fokus demnach noch stärker auf branchenüber-
greifende Software ausgerichtet. Gleichzeitig stellt die 
hohe Nachfrage nach IT-Spezialisten auch für die CPU 
eine große Herausforderung in der Personalakquise dar. 
Laut dem Branchenverband BITKOM sind derzeit 96.000 
Stellen in der IT unbesetzt.

CPU unterstützt Finanzdienstleister mit individuellen Lö-
sungen

Der heimische Bankenmarkt basiert auf den drei Säu-
len der Privatbanken, der öffentlich-rechtlichen Banken 
und der Genossenschaftsbanken. Dies führt zu einer im 
internationalen Vergleich hohen Diversifikation und wech-
selseitigen Stützungsmechanismen. Experten sehen 
dies als einen Vorteil bei der Bewältigung von gesamt-
wirtschaftlichen Krisen. Die COVID-19-Pandemie fällt 
in diese Kategorie und belastete erwartungsgemäß die 
Ertragslage der Banken. Zusammen mit dem anhaltend 
niedrigen Zinsumfeld reagierten viele Kreditinstitute mit 
Filialschließungen, Fusionen und Personalanpassungen. 
Nach Aussage der Analysten der LBBW verbesserten 
die Banken sukzessive ihre Risikotragfähigkeit, die sich 
in höheren Kapitalquoten und einer gesteigerten Asset-
Qualität widerspiegelt. Dem steht jedoch ein steigendes 
Kreditrisiko gegenüber, falls die Zahl der Insolvenzen wie-
der zunimmt. Die Experten des weltweit agierenden Kre-
ditversicherers Coface geben zu bedenken, dass zum 
Jahreswechsel 2021/22 die Stützungsmaßnahmen für 
Unternehmen wegen der COVID-19-Pandemie wegfal-
len. Das kann das Kreditrisiko bei Kreditinstituten erhö-
hen und würde dann zu einer steigenden Risikovorsorge 
führen. 

Zum Jahresbeginn 2022 kündigte sich dagegen eine 
schrittweise Entspannung für die Zinsmargen der Ban-
ken an. Anfang Februar erhöhte die Bank of England den 
Schlüsselzins weiter auf 0,5 Prozent. Bereits im Dezem-
ber 2021 hatte die Notenbank in London den Zins auf 
0,25 Prozent (zuvor: 0,1 Prozent) angehoben. Auch für 
die USA erwarten Ökonomen eine Zinswende: Demnach 
könnte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den zu-
letzt auf eine Spanne von 0,00 Prozent bis 0,25 Prozent 
gesenkten Leitzins in mehreren Schritten bis zum Jahres-
ende 2022 auf 0,75 Prozent bis 1,00 Prozent anheben. 
Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Inflation im 

Euro-Raum fordern Geldmarktexperten auch von der 
Europäischen Zentralbank (EZB) noch im Geschäftsjahr 
2022 Zinserhöhungen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) bestätigte auf der 
ersten Sitzung des Jahres im Februar 2022 ihren grund-
sätzlich expansiven Kurs und hielt ungeachtet der stark 
gestiegenen Teuerungsrate an der bisherigen Nullzins-
politik fest. Demnach beträgt der Leitzins unverändert 
0 Prozent. Bestätigt wurde zudem der Negativzins von 
0,00 bis 0,50 Prozent, den Kreditinstitute entrichten 
müssen, wenn sie überschüssige Liquidität bei der EZB 
parken wollen. Allerdings schloss EZB-Präsidentin Chris-
tine Lagarde Zinsanhebungen bereits im Jahr 2022 nicht 
mehr aus. Zugleich sollen die Nettokäufe im Rahmen des 
Notfallankaufprogramms PEPP (Pandemic Emergency 
Purchase Programme) gedrosselt und Ende März 2022 
dann beendet werden. 

Wie schnell die EZB die Zinsen anheben wird, ist von der 
Entwicklung der Inflationsrate in der EU abhängig. Als op-
timalen Wert für die Wirtschaft sehen die europäischen 
Währungshüter unverändert eine Teuerungsrate von 2,0 
Prozent. Ungeachtet des Signals auf mögliche Zinsanhe-
bungen dürften die Ertragsmargen der Kreditinstitute zu-
nächst unter Druck bleiben. Die durch Kosteneinsparun-
gen verbesserte Ertragssituation in der Bankenbranche 
eröffnet zusammen mit den strukturellen Verbesserungen 
bei den Kapitalquoten jedoch auch Spielraum für Investiti-
onen. Durch einen stetig steigenden Wettbewerb müssen 
Banken und Finanzdienstleister ihr Geschäft zwangsläufig 
profitabler gestalten. Hierfür wiederum sind bestehende 
Geschäftsprozesse weiter zu digitalisieren und somit effi-
zienter und ertragreicher aufzustellen.

Für das auf den Finanzsektor ausgerichtete klassische 
Kerngeschäft der CPU ergeben sich hieraus interessan-
te Geschäftschancen: Um in dem unverändert heraus-
fordernden Wettbewerbsumfeld zu bestehen, bedarf es 
leistungsfähiger IT-Lösungen. Die CPU ist ein wichtiger 
Partner von Banken in Deutschland, der Schweiz und 
Österreich. Sie berät diese bei allen Aspekten des Pro-
jekt- und Qualitätsmanagements für unterschiedlichste 
Software-Anwendungen. Die CPU steht ihren Mandan-
ten mit innovativen Beratungsleistungen und individuellen 
Softwarelösungen für den Kreditbereich, das Controlling 
und die Anlageberatung zur Seite. Die hoch skalierbaren 
Prozessmodule der CPU unterstützen vor allem im Ta-
gesgeschäft mit Endkunden und bei den umfangreichen 
Dokumentationspflichten gegenüber Regulierungsbehör-
den. 
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Darüber hinaus gibt es weitere interessante Ansatzpunk-
te, um das bestehende Geschäft auszubauen sowie 
neue Aufträge und Projekte zu akquirieren. Dazu zählen 
agile und digitale Transformationsprozesse, die Strate-
gie- und Konzeptentwicklung sowie die Veränderungs- 
und Umsetzungsbegleitung. Die CPU ist ein gefragter 
Anbieter dieser anspruchsvollen und mitunter sehr kom-
plexen Projekte. Durch die kombinierte Kompetenz der 
CPU-Mitarbeiter aus Software-Entwicklung und -Bera-
tung bietet die CPU Know-how und Unterstützung aus 
einer Hand. Das schafft schon in der Frühphase eines 
Prozesses wertvolle Synergie-Effekte für Kunden. Das 
CPU-Team koordiniert die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Mitarbeiter aus verschiedenen Unterneh-
mensbereichen und gewährleistet so die reibungslose 
Umsetzung eines Digitalisierungs- oder Veränderungs-
prozesses.

Nach Angaben der Beratungsfirma zeb gab es im Jahr 
2021 eine steigende Zahl von Zusammenschlüssen bei 
Genossenschaftsbanken. Diese Entwicklung geht ein-
her mit einer Trendanalyse der Unternehmensberatung 
Oliver Wyman, die in ihrem „Bankenreport Deutschland 
2030“ die Zahl der Übernahmeziele jährlich auf rund 40 
schätzt. Auch hier bestehen für die CPU Geschäftspo-
tenziale: Im Rahmen solcher Fusionen müssen mitun-
ter ganze IT-Prozesse neu aufgesetzt werden. Die CPU 
übernimmt dann die Daten-Migration oder sogar den 
Wechsel des gesamten Rechenzentrums. Dabei beraten 
und unterstützen die CPU-Mitarbeiter operativ beim Pro-
jektmanagement, bei der Qualitätssicherung und beim 
Systemtest. 

Ausblick: Investitionen bilden starke Basis für zukünftiges 
Wachstum

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die zum 
Jahreswechsel 2020/2021 verschärften Eindämmungs-
maßnahmen haben auch den für die CPU wichtigen Fi-
nanzsektor belastet. Um Kosten zu reduzieren, setzten 
Kreditinstitute den Personalabbau weiter fort. Aus ar-
beitsrechtlichen Gründen wurden zunächst Verträge mit 
externen Mitarbeitern gekündigt, wovon die CPU in der 
ersten Jahreshälfte 2021 betroffen war. Die veränderten 
Rahmenbedingungen im Dienstleistungsgeschäft und 
pandemie-bedingte Belastungen bei Personaldienstleis-
tungen waren kurzfristig nicht auszugleichen und führten 
im Geschäftsjahr 2021 zu einem deutlichen Umsatzrück-
gang und verminderten Jahresüberschuss im Konzern. 
Hierdurch kam es für die AG zu reduzierten Erträgen aus 
der Gewinnabführung. 

In der Folge reagierte das Management schnell auf die 
Marktveränderungen und passte die bisherige Strategie 
an. Neben den Geschäftsfeldern Consulting und Servi-
ces soll das Software-Geschäft zukünftig eine zentrale-
re Rolle spielen, was weitere Investitionen erfordert. Die 
Neupositionierung der Angebotspalette der CPU soll im 
Laufe des Geschäftsjahres 2022 abgeschlossen werden 
und ab dem Folgejahr wieder zu Gewinnsteigerungen im 
Konzern und in der AG führen. Für die AG ergeben sich 
hieraus in etwa gleichbleibende Erträge aus der Gewinn-
abführung im Vergleich zum Jahr 2021. Der Fehlbetrag 
der AG wird insgesamt jedoch deutlich eingegrenzt.

Augsburg, den 06. April 2022

Dr. Thomas Brakensiek    
Vorstand
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Bilanz der CPU Softwarehouse AG zum 31. Dezember 2021

     31.12.2021  31.12.2020
     EUR EUR

Aktivseite

A.  Anlagevermögen
 
 I.  Immaterielle Vermögensgegenstände
  1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und
   ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
   Rechten und Werten 6.826,00 15.651,22
 
 II. Sachanlagen
  1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 47.283,00 44.071,00

 III. Finanzanlagen
  1. Anteile an verbundenen Unternehmen 6.463.645,23 6.463.645,23
  2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 648.555,30 790.992,23

B.  Umlaufvermögen
 
 I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 323.286,75 1.134.453,12
  2. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
 
 II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 869.358,29 249.393,21

C.  Rechnungsabgrenzungsposten 14.715,00 13.050,72

     8.373.669,57 8.711.256,73
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     31.12.2021  31.12.2020
     EUR EUR

Passivseite

A.  Eigenkapital
 
 I.  Gezeichnetes Kapital 4.093.953,00 4.093.953,00
 II. Kapitalrücklage  2.099.595,64 2.099.595,64
 III. Bilanzgewinn  1.654.283,58 1.789.010,04

     7.847.832,22 7.982.558,68
 
B.  Rückstellungen
 
 1.  Rückstellungen für Pensionen 180.210,00 162.367,00
 2. sonstige Rückstellungen 232.339,10 274.534,72
 
C.  Verbindlichkeiten

 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 78.428,09 38.088,50
 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 31.031,04 220.902,29
 3. sonstige Verbindlichkeiten 3.829,12 32.805,54
  - davon aus Steuern 2.280,44 EUR (Vorjahr: 31.462,93 EUR)

     8.373.669,57 8.711.256,73
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Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

     2021  2020 
     EUR EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge
 - davon aus der Währungsumrechnung 35.232,24 EUR (Vorjahr: 816,53 EUR) 777.228,46 1.180.236,99

2. Personalaufwand
 a) Löhne und Gehälter -378.653,66 -744.007,53
 b)  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -77.432,35 -97.494,35
  - davon für Altersversorgung -1.497,00 EUR (Vorjahr: -9.470,00 EUR)

3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
 des Anlagevermögens und Sachanlagen -34.403,90 -20.723,87

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 - davon aus der Währungsumrechnung -577,67 EUR (Vorjahr: -341,12 EUR) -664.750,60 -543.642,47

5. Erträge aus Gewinnabführung
 - davon aus verbundenen Unternehmen 237.915,77 EUR (Vorjahr: 1.171.562,69 EUR) 237.915,77 1.171.562,69

6. Aufwendungen aus Verlustübernahme
 - davon aus verbundenen Unternehmen -5.205,77 EUR (Vorjahr: -164.125,84 EUR) -5.205,77 -164.125,84

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
 - davon aus verbundenen Unternehmen 28.931,83 EUR (Vorjahr: 29.847,85 EUR) 28.931,83 29.848,19

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - davon aus der Aufzinsung -17.768,00 EUR (Vorjahr: -16.373,00 EUR) -17.768,00 -16.373,00
 

9. Ergebnis nach Steuern -134.138,22 795.280,81
 
10. Sonstige Steuern  -588,24 -607,00

11. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss -134.726,46 794.673,81

12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1.789.010,04 994.336,23

13. Bilanzgewinn  1.654.283,58 1.789.010,04



Anhang 2021 der CPU Softwarehouse AG, Augsburg

I. Allgemeine Angaben

Die CPU Softwarehouse AG, Augsburg, ist ein Unter-
nehmen, dessen Aktien im Freiverkehr (m:access) der 
Börse München notieren.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der CPU 
Softwarehouse AG (CPU AG) wird in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des 
Aktiengesetzes aufgestellt.

Die CPU Softwarehouse AG ist eine kleine Kapitalgesell-
schaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Dementsprechend übt 
sie aus Vereinfachungsgründen bei der Abschlusserstel-
lung gesetzliche Wahlrechte (größenabhängige Erleich-
terung gem. § 274a HGB bzw. § 276 Satz 1 und § 288 
Abs. 1 HGB) zur Angabe bzw. Nichtangabe bestimmter 
Vermerkpflichten aus. Auch von Anhangangaben gem. § 
285 HGB Nr. 11 sowie Nr. 10 hinsichtlich der Angaben 
für börsennotierte Gesellschaften wurde entsprechend 
der gesetzlichen Vorschriften der §§ 286 Abs. 3 Nr. 2 
und 288 Abs. 1 HGB abgesehen. Die Bilanz entspricht 
dem in § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgesehenen Glie-
derungsschema. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird 
entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkos-
tenverfahren dargestellt.

Die Gesellschaft ist beim Registergericht Augsburg un-
ter der HRB Nr. 2005 eingetragen.

II. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung 
werden mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Erstbuchung 
bewertet. Soweit sich aus den Kursen zum Bilanzstich-
tag noch nicht realisierte Gewinne oder Verluste erge-
ben, werden diese entsprechend den Bewertungsvor-
schriften des § 256a HGB behandelt. 

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den für Ka-
pitalgesellschaften geltenden Vorschriften. Es gelten 
generell und unabhängig von den tatsächlich ausgewie-
senen Bilanzpositionen die unten folgenden Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätze. 

  

Aktiva

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegen-
stände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und 
um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für die Abschreibungen der Softwareprogramme wird 
eine Nutzungsdauer von einem bis vier Jahren zugrunde 
gelegt. Die Nutzungsdauer der gewerblichen Schutz-
rechte beträgt zehn Jahre und umfasst damit die durch 
die Eintragung gewährte Schutzdauer. Die Abschreibun-
gen erfolgen grundsätzlich linear.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich zu An-
schaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Ab-
schreibungen, bewertet.

Die Nutzungsdauer der Sachanlagegüter beträgt zwi-
schen zwei und zehn Jahren. Die Abschreibungen er-
folgen linear. 

Geringwertige Anlagegüter werden entsprechend § 
6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrie-
ben, wenn der Wert des einzelnen Wirtschaftsgutes 
250,00 EUR nicht übersteigt. Für die Anlagegüter, die 
einen Wert von 250,00 EUR im Einzelnen übersteigen, 
aber nicht 1.000,00 EUR, wird entsprechend § 6 Abs. 
2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelpos-
ten wird im Sachanlagevermögen ausgewiesen und im 
Wirtschaftsjahr der Bildung und in den vier folgenden 
Wirtschaftsjahren jeweils zu einem Fünftel abgeschrie-
ben. Scheidet ein Wirtschaftsgut des Sammelpostens 
aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder 
mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. So-
fern der beizulegende Wert über dem jeweiligen Buch-
wert liegt, erfolgt eine Wertaufholung bis zu den An-
schaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden 
Wert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstän-
de sind grundsätzlich mit den Nennwerten angesetzt. 
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
und den Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
werden alle erkennbaren Risiken grundsätzlich durch 
entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt. 
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Soweit eine gesetzliche Aufrechnungslage gegeben ist, 
werden Forderungen mit Verbindlichkeiten saldiert und 
dementsprechend saldiert ausgewiesen.

Die liquiden Mittel sind mit den Nominalwerten ausge-
wiesen.

Aktive latente Steuern werden nicht bilanziert.

Passiva

Die Bewertung der Pensionsrückstellung erfolgt nach 
dem Anwartschaftsbarwertverfahren entsprechend den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle er-
kennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten 
und werden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag be-
wertet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passi-
viert. 

IV. Angaben zur Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten 
entgeltlich erworbene Softwareprogramme. 

Bei dem Sachanlagevermögen handelt es sich im We-
sentlichen um EDV-Hardware und Büroausstattung. 

Finanzanlagen

Die Ermittlung der Werthaltigkeit der Anteile an ver-
bundenen Unternehmen sowie der Ausleihungen an 
verbundene Unternehmen erfolgt anhand eines Unter-
nehmensbewertungsmodells auf Basis der Discounted 
Cashflow-Methode, soweit erforderlich. Dabei werden, 
unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen so-
wie der Umsatzerwartungen, die erwarteten Cashflows 
für einen Drei-Jahres-Zeitraum fortgeschrieben und an-
schließend mit einer Wachstumsrate von einem Prozent 
bis zwei Prozent geplant. Die Abzinsung der Cashflows 
erfolgt mit einem risikoadjustierten Diskontierungssatz 
in Abhängigkeit von den jeweiligen erwarteten Markt-, 
Produkt- und Unternehmensentwicklungen von 9,00 
Prozent (Schweiz) bzw. 10,00 Prozent (Deutschland) 
vor Steuern. Es erfolgten im Jahr 2021 Abgänge aus 
Tilgungen auf Ausleihungen gegenüber verbundenen 
Unternehmen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstän-
de haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 

Von dem unter der Position Kassenbestand, Guthaben 
bei Kreditinstituten und Schecks ausgewiesenen Be-
trag sind 24 TEUR (Vorjahr: 24 TEUR) als Sicherheit für 
eine Mietkaution verpfändet.

Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 4.093.953,00 
EUR (Vorjahr: 4.093.953,00 EUR) und ist in 4.093.953 
(Vorjahr: 4.093.953) nennwertlose auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien mit gleichen Rechten und einem 
rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR eingeteilt.

Die Aufteilung der Kapitalrücklage stellt sich wie folgt 
dar:
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 Anteilsbesitz
 2021

Vollkonsolidierte Unternehmen

CPU GIS GmbH, Augsburg  100 %

CPU Consulting & Software GmbH, 
Augsburg 100 %
 
CPU Bankensoftware AG, 
Zürich 100 %

CPU Softwarehouse s.r.o. i.L., Prag 100 %

 Stand 31.12.2021
 EUR

gebundene Rücklagen nach § 272  
(2) Nr. 1 HGB und § 237 (5) AktG 1.052.732,00

freie Rücklagen 
nach § 272 (2) Nr. 4 HGB 1.046.863,64
 
 2.099.595,64



Bilanzgewinn

Der Posten hat sich wie folgt entwickelt:

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung 
vom 03. Juli 2017 wurde der Vorstand ermächtigt, das 
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
03. Juli 2022 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen ein-
mal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 2.046.976,00 
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand 
wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen aus-
zuschließen:

a) für Spitzenbeträge;
b) für Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage gem. § 186  
 Abs. 3 Satz 4 AktG, wenn der Ausgabebetrag der  
 neuen Aktien den Börsenpreis der an der Münchner 
  Wertpapierbörse gehandelten Aktien der Gesellschaft 
  nicht wesentlich unterschreitet und die unter Aus- 
 schluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Ak- 
 tien einen rechnerischen Anteil von insgesamt zehn  
 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
  zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
  im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung – 
 falls dieser Wert geringer ist. Auf diese Begrenzun- 
 gen sind Aktien anzurechnen, die während der Lauf- 
 zeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt der Aus- 
 übung in direkter oder entsprechender Anwendung  
 dieser Vorschrift ausgegeben oder veräußert werden.
c) für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Ge- 
 währung von Aktien, insbesondere zum Zwecke des 
  (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Un- 
 ternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh- 
 men und sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben  
 in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenstän- 
 de (einschließlich Forderungen).

Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die 
sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

Pensionsrückstellungen

Die Bewertung der Verpflichtungen erfolgte in Über-
einstimmung mit IDW RS HFA 30 nach einem Anwart-
schaftsbarwertverfahren. Die versicherungsmathemati-
schen Annahmen basieren auf den Heubeck Richttafeln 
2018 G und folgenden Bewertungsparametern. Der 
Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB aus der 
Ausweitung des Zinsermittlungszeitraums von sieben 
auf zehn Jahre für Pensionsverpflichtungen beträgt zum 
31. Dezember 2021 19.037 EUR.

Verbindlichkeiten

Die gesamten Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, 
eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen der CPU AG 
sind im Wesentlichen Erträge aus Konzernumlagen, Er-
träge aus Währungsumrechnungen sowie Erträge aus 
der Auflösung von Rückstellungen und Erstattungen 
nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz enthalten.   

VI.  Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte die CPU Soft-
warehouse AG durchschnittlich 8 Angestellte (Vorjahr: 10). 

 EUR

Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2020 1.789.010,04

Jahresüberschuss 2021 -134.726,46

Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2021 1.654.283,58
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 2021 2020

Rechnungszins 1,87 % 2,30 %
10-Jahres-Durchschnitt

Rechnungszins 1,35 % 1,60 %
7-Jahres-Durchschnitt

Rententrend ab
Pensionierungsalter 1,50 % p.a. 1,50 % p.a.
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Angaben zu den Organen

Vorstand:
Roger Heinz, Augsburg - (bis 09.03.2021)
Dr. Thomas Brakensiek, Hamburg - (ab 01.03.2021)

Aufsichtsrat:
Bernd Günther, Hamburg
Vorstand der Hamburger Getreide-Lagerhaus AG 
Aufsichtsratsvorsitzender der New-York Hamburger 
Gummi-Waaren Compagnie AG 
Aufsichtsratsvorsitzender der HEID AG
Aufsichtsratsvorsitzender der CPU Softwarehouse AG 

Burkhard Wollny, Göppingen
Bankkaufmann
Aufsichtsratsmitglied der medondo holding AG 
(früher: amalphi AG)
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der CPU 
Softwarehouse AG 

Dr. Heiko Frank, Friedberg 
Geschäftsführer der Kloepfel Corporate Finance GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender der Via Optronics AG 
Aufsichtsratsmitglied der CPU Softwarehouse AG 
(bis 31.12.2021)

Nachrichtlich:
Gerhard Delling, Hamburg
Moderator und Journalist
Aufsichtsratsmitglied der CPU Softwarehouse AG 
(ab 26.01.2022)

VII. Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung 
vorschlagen, den Jahresfehlbetrag der CPU Softwarehouse 
AG in Höhe von -134.726,46 EUR zusammen mit dem Ge-
winnvortrag in Höhe von 1.789.010,04 EUR auf neue Rech-
nung vorzutragen.

Augsburg, den 05. April 2022

Dr. Thomas Brakensiek
Vorstand

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der CPU Softwarehouse AG betragen für die Geschäftsjahre ab 2022:

 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt
     und später
 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Miete 130 128 128 128 0 514

Leasing 11 0 0 0 0 11

Wartung 0 0 0 0 0 0

 141 128 128 128 0 525
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Bericht des Aufsichtsrats

zum Jahreswechsel 2020/21 reagierte die Bundesregierung mit er-
neuten Kontaktbeschränkungen auf die steigenden Infektionszahlen 
durch die Corona-Pandemie. Die nochmaligen, einschneidenden Be-
lastungen führten im Jahresverlauf 2021 schließlich auch bei Kunden 
der CPU Softwarehouse AG zu strategischen, personalpolitischen An-
passungen. In einem von Kostensenkungsmaßnahmen und Personalentlassungen geprägten Bankenumfeld 
gelang es der CPU nicht, sich dieser Entwicklung erneut zu entziehen. Trotz eines spürbaren Umsatzrück-
gangs erreichte die CPU ein leicht positives Nettoergebnis. Der Aufsichtsrat wertet dies vor dem Hintergrund 
des temporär verschlechterten Marktumfelds als eine durchaus respektable Leistung. Rückläufige Finanz-
kennzahlen stellen uns aber nicht zufrieden: Im Sinne aller Aktionäre werden wir die Geschäftsführung daher 
mit aller Kraft unterstützen, um das Unternehmen möglichst schnell auf den Wachstumspfad zurückzuführen.

Für den Aufsichtsrat ergab sich im Berichtsjahr aufgrund der Entwicklungen in den relevanten Zielmärkten 
und auf Kundenseite ein deutlich erhöhter Beratungs- und Kontrollaufwand. Zudem galt es zu Jahresbeginn 
zunächst, die Position des Alleinvorstands bei der CPU Softwarehouse AG neu zu besetzen, nachdem der 
bisherige Vorstand das Unternehmen auf eigenen Wunsch im ersten Quartal 2021 verlassen hat. Mit dem 
neuen Vorstand, der über langjährige Erfahrung in der Führungsriege genossenschaftlicher und privater 
Banken verfügt, wurden wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um die CPU an die veränderte Markt-
situation anzupassen und für die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum neu auszurichten. 

Strategische Weichenstellungen für zukünftiges Wachstum
In vielen Gesprächen, die auch informell außerhalb der regelmäßigen Sitzungen stattfanden, stimmten 
Vorstand und Aufsichtsrat die strategischen Anpassungen eng miteinander ab. Demnach werden wir das 
Software-Geschäft nochmals forcieren und branchenneutraler aufstellen. Die CPU verfügt bereits über ein 
starkes Software-Portfolio mit umfangreichen Standardlösungen für die Bereiche Kredit, Controlling und An-
lageberatung. Hier setzen wir den Hebel an. Wir wollen weiter in neue Lösungen investieren, Kooperationen 
intensivieren und das Geschäft mit bestehenden und neuen Kunden, über unseren bisherigen Fokus bei 
Banken und Finanzdienstleistern hinaus, auch auf neue Branchen ausweiten.

Im Dienstleistungsgeschäft besitzen unsere Spezialisten neben der IT-Beratung jahrzehntelange Erfahrung 
sowie nachgewiesene Kompetenzen bei der Begleitung und Koordinierung von agilen Transformations-
prozessen, der Prozessanalyse und der Digitalisierungsberatung. Dieses Angebot haben wir ergänzt und 
uns darüber hinaus auch im Consulting branchenneutraler aufgestellt, um Kunden aus anderen Industrien 
hinzugewinnen. Eine komplette Neuaufstellung nahmen wir bei der CPU GIS vor, die sich seit geraumer Zeit 
nicht wie gewünscht entwickelte und besonders unter der Corona-Pandemie litt. 

Noch im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres 2022 sollen die Weichenstellungen abgeschlossen werden. 
Mit der angepassten Aufstellung wollen wir das vorhandene Potenzial im Geschäft mit Banken und Finanz-
dienstleistern heben und uns in neuen Branchen positionieren. Die Unterstützung durch den Aufsichtsrat 
beinhaltet darüber hinaus Gespräche mit potenziellen Investoren. Unser Anforderungsprofil für einen stra-
tegischen Partner bewegt sich aber in engen Grenzen. Gleichwohl verfügt die CPU über umfangreiche 
Verlustvorträge, die das Unternehmen für einen strategischen Investor sehr interessant machen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
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Veränderungen im Vorstand und im Aufsichtsrat
Wie eingangs kurz erwähnt kam es im Berichtsjahr 2021 zu einem Wechsel in der operativen Geschäfts-
führung bei der CPU Softwarehouse AG. Der seit März 2014 amtierende Alleinvorstand, Herr Roger Heinz, 
verließ das Unternehmen im März 2021. In der Folge gelang es dem Aufsichtsrat, diese Vakanz schnell 
mit einem sehr erfahrenen Bankmanager zu schließen. Mit Wirkung zum 1. März 2021 wurde Herr Dr. 
Thomas Brakensiek interimistisch zum Alleinvorstand ernannt. Herr Dr. Brakensiek bringt über 30 Jahre 
Erfahrung aus leitenden Positionen im Bankgeschäft in die CPU ein. Zuletzt war er elf Jahre Mitglied im 
Vorstand bei der Hamburger Volksbank. Davor bekleidete er unter anderem fünf Jahre den Vorsitz in der  
Geschäftsleitung der BMW Bank GmbH. Er erklärte sich bereit, die CPU so lange interimistisch zu leiten, 
bis der Aufsichtsrat einen Kandidaten für die langfristige Leitung der CPU Softwarehouse AG beruft. Die-
ses Entgegenkommen ermöglicht es dem Kontrollgremium, die Gespräche mit potenziellen Kandidaten 
ohne Zeitdruck zu führen und so eine optimale Lösung für die operative Geschäftsführung der CPU zu 
finden. 

Ich freue mich persönlich sehr, dass sich Herr Dr. Brakensiek für die Vorstandsposition bei der CPU ent-
schieden hat und uns mit seiner Flexibilität in einer herausfordernden Phase der Unternehmensentwicklung 
unterstützt. Er verfügt über einen außerordentlich großen Erfahrungsschatz, von dem die CPU langfristig 
profitieren kann. Um ihn über seine Interimstätigkeit hinaus im Unternehmen zu halten, schlugen wir der 
Hauptversammlung im Juli 2021 vor, die Satzung zu ändern und den Aufsichtsrat auf vier Personen zu 
erweitern. So besitzen wir zukünftig die Möglichkeit, Herrn Dr. Brakensiek in das Kontrollgremium wählen 
zu lassen und so von seiner Expertise im Vertrieb zu profitieren. Die Hauptversammlung hat dem Beschluss 
der Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Der 
Aufsichtsrat dankt den Aktionären für die große Zustimmung und Herrn Dr. Brakensiek für die Bereitschaft, 
die CPU langfristig mit seiner Expertise zu begleiten.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 veränderte sich zudem die Besetzung des Aufsichtsrats. Herr Ger-
hard Delling wurde durch das Handelsgericht Augsburg zum neuen Aufsichtsratsmitglied der CPU Soft-
warehouse AG bestellt. Er folgte auf Herrn Dr. Heiko Frank, der sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats 
zum Jahresende 2021 aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Herr Delling ist der Öffentlichkeit durch 
seine jahrzehntelange journalistische Arbeit bei unterschiedlichen Regionalsendern der Arbeitsgemeinschaft 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) bekannt. Er moderier-
te für die ARD unter anderem Großveranstaltungen wie Fußball-Weltmeisterschaften, Olympiaden sowie 
Leichtathletik-Welt- und Europameisterschaften. 

Neben seiner herausragenden journalistischen Vita, die von vielen Presse- und TV-Auszeichnungen ge-
krönt ist, ist Herr Delling als studierter Volkswirt ein Experte für die Einschätzung makro-ökonomischer Ent-
wicklungen. Er bringt neben den kaufmännischen Voraussetzungen zudem seine umfangreichen Kontakte 
in die CPU ein. Die starke Vernetzung des Aufsichtsrats im Bereich Finanzen, Medien und Industrie er-
möglichte diese schnelle Neubesetzung mit einer herausragenden Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. 
Am 28. Juni 2022 wird sich Herr Delling der Hauptversammlung zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats 
vorstellen.

Unterdessen danken Vorstand und Aufsichtsrat Herrn Dr. Frank herzlich für seinen überaus großen Einsatz 
für die CPU und die stets sehr angenehme, respektvolle sowie fachlich herausragende Zusammenarbeit. 
Herr Dr. Frank war fast eineinhalb Jahrzehnte im Aufsichtsrat der CPU Softwarehouse AG tätig, wovon er 
zwölf Jahre den Vorsitz führte. In dieser Zeit begleitete er wichtige Weichenstellungen in der Unternehmens-
historie und besaß maßgeblichen Anteil daran, das Unternehmen in die Gewinnzone zu führen. 

Ich danke Herrn Dr. Frank außerdem für die gute Einarbeitung meiner Person und für viele hervorragende 
Anregungen. Erfreut habe ich zur Kenntnis genommen, dass Herr Dr. Frank unserer Gesellschaft trotz vieler 
neuer Aufgaben weiterhin sehr verbunden bleiben wird.



25
Lagebericht

Jahresabschluss
Bericht des Aufsichtsrats

Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat – Überwachung der Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat den Vorstand der CPU Softwarehouse AG bei der Leitung des 
Unternehmens eng begleitet, sorgfältig überwacht und diesem auch außerhalb der ordentlichen Sitzun-
gen beratend zur Seite gestanden. Die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden 
Aufgaben hat der Aufsichtsrat umfassend wahrgenommen. Er hat sich von der Rechts-, Ordnungs- und 
Zweckmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Der Vorstand hat die Mitglieder des Aufsichtsrats stets 
regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft und 
den Konzern relevanten Fragen und besonderen Ereignisse unterrichtet. Dazu zählten neben der aktuellen 
Geschäftsentwicklung, der Lage des Konzerns und der einzelnen Tochtergesellschaften auch die Strategie 
und die Planung.

Durch den jederzeit engen und vertrauensvollen Kontakt zum Vorstand hat sich der Aufsichtsrat ein um-
fassendes Bild von den Aktivitäten der CPU Softwarehouse AG gemacht und das Unternehmen in seiner 
Entwicklung intensiv begleitet. Den vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen strategischer Anpassungen 
sowie den nach Gesetz und Satzung zustimmungspflichtigen Geschäften stimmte der Aufsichtsrat nach 
gründlicher eigener Prüfung und eingehender Beratung mit dem Vorstand zu. 

Kernthemen der Aufsichtsratstätigkeit
Zum Jahreswechsel 2020/21 traten in Deutschland und Europa verstärkt neue Varianten des Corona-Virus 
auf. Die Bundesregierung verschärfte daraufhin die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und be-
schloss neue Kontaktbeschränkungen. Damit rückte neben den strategischen Beratungen die Umsetzung 
geeigneter Schutzmaßnahmen bei der CPU wieder in den Blickpunkt. Der Aufsichtsrat prüfte die vom Vor-
stand vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter der CPU und deren Tochtergesellschaf-
ten sowie der bei Kunden vor Ort eingesetzten IT-Spezialisten. Aufsichtsrat und Vorstand berieten intensiv 
über eine schnelle und effiziente Umsetzung der teils verschärften Vorgaben im Rahmen der SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzregeln. Das erfolgreiche Konzept aus dem Vorjahr, bei dem es zu keinen, uns bekannten 
Infektionen von Mitarbeitern des CPU-Konzerns gekommen war, wurde anhand aktueller Bestimmungen 
überarbeitet und weiter verbessert. So gewährleisteten wir erneut, dass unsere Mitarbeiter das Geschäft für 
unsere Kunden nahezu ohne Einschränkungen fortsetzen konnten.

Die erneuten Beschränkungen im Rahmen der Pandemie führten im Jahresverlauf jedoch zu strategischen, 
personalpolitischen Anpassungen auf Kundenseite. Diese Entwicklung beeinflusste maßgeblich das Dienst-
leistungsgeschäft der CPU. Neben der grundsätzlichen Weiterentwicklung des Unternehmens wurde die 
Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Anpassung der Unternehmensstrategie zu einem zentralen 
Beratungsschwerpunkt im Geschäftsjahr 2021. Dabei präsentierte der Vorstand ein umfangreiches Kon-
zept, um der rückläufigen Entwicklung schnell entgegenzuwirken und die CPU wieder zu Wachstum zu 
führen. 

Ein weiterer Beratungsschwerpunkt umfasste die Risikoprüfung, die auch mittels IT-gestützter Instrumente 
erfolgt. Der Aufsichtsrat wurde in wesentliche Entscheidungen eingebunden und durch den Vorstand im 
Rahmen schriftlicher und vor allem mündlicher Berichte informiert. Dabei ging es um relevante Fragen zur 
Unternehmensplanung und strategischen Anpassung, der Entwicklung der Geschäftslage des Konzerns 
einschließlich der Risikoeinschätzung sowie des Risikomanagements. 

In den Präsenzsitzungen berichtete der Vorstand dem Aufsichtsrat über die aktuelle wirtschaftliche Lage, 
strategische Maßnahmen bei den Tochtergesellschaften, sowie Chancen und Risiken im Konzern. In der 
Bilanzsitzung wurden der Jahresabschluss der CPU Softwarehouse AG, der Konzernabschluss sowie der 
Lagebericht und Konzernlagebericht mit den Abschlussprüfern besprochen. Der Vorstand führte auch au-
ßerhalb der regulären Sitzungen des Aufsichtsrats Gespräche mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und 
informierte ihn über aktuelle Themen. Der jederzeit offene und faire Dialog belebt die sehr gute Zusammen-
arbeit zwischen dem Kontrollgremium und dem Vorstand.
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Themen der ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat alle ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahr-
genommen und den Vorstand unterstützend und beratend begleitet. Im Geschäftsjahr 2021 kam der Auf-
sichtsrat zu insgesamt fünf Sitzungen zusammen, die allesamt als Präsenzsitzungen abgehalten wurden. 
Die Sitzungen fanden am 1. März, 14. April, 5. Juli, 12. Oktober und 7. Dezember des Jahres 2021 statt. Es 
nahmen jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrats teil.

In der Sitzung am 1. März verabschiedete der Aufsichtsrat den Alleinvorstand, Herrn Heinz. Mit Wirkung 
vom 1. März wurde Herr Dr. Brakensiek zum interimistischen Nachfolger von Herrn Heinz bestellt. Zudem 
wurde beschlossen, den Gewinn im Geschäftsjahr 2020 zu thesaurieren und für die Weiterentwicklung des 
Unternehmens einzusetzen. Die Prüfung der bei der CPU umgesetzten SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln 
führte zu keinerlei Beanstandungen. Die Regelungen für mobile Arbeitsplätze wurden beibehalten.

Am 14. April standen die Feststellung und Billigung des von der Geschäftsführung vorgestellten Jahres-
abschlusses im Vordergrund der Beratungen. Darüber hinaus erläuterte der Vorstand ausführlich die Ge-
schäftssituation bei der CPU und den Tochterunternehmen und stellte den Risikobericht für das Jahr 2021 
vor. Einen weiteren Tagesordnungspunkt stellten die Vorbereitungen zur Hauptversammlung 2021 dar. Auf-
grund der Infektionsrisiken durch die neu aufgetretenen Virusvarianten im Rahmen der Corona-Pandemie 
beschloss der Aufsichtsrat, zum Schutz aller Aktionäre und der Organmitglieder die Hauptversammlung 
erneut als virtuelle Veranstaltung abzuhalten. 

Die Sitzung vom 5. Juli fand im Anschluss an die virtuelle Hauptversammlung statt. Anhand der aktuellen 
Geschäftsentwicklung prüfte das Kontrollgremium die vom Vorstand geplanten Investitionen, um das Soft-
ware-Geschäft zügig auszubauen und die sich bietenden Geschäftspotenziale noch stärker zu nutzen. Im 
Bereich der Personaldienstleistungen der CPU GIS, die schon seit Beginn der COVID-19-Pandemie unter 
starken Umsatzrückgängen litt, stimmte der Aufsichtsrat einer Neupositionierung zu.

Am 12. Oktober beriet der Aufsichtsrat ausführlich über die aktuelle Entwicklung im Dienstleistungsge-
schäft sowie über die einzelnen Dimensionen des Risikomanagements der CPU. Aufgrund von strategi-
schen Neuausrichtungen wegen der Corona-Pandemie reduzierte ein Kunde kurzfristig den Einsatz externer 
Consultants. Auch im Personaldienstleistungsgeschäft kam es gegenüber der Sitzung vom 5. Juli zu kei-
nen Verbesserungen. Neben den obligatorischen Berichten zum aktuellen Geschäftsverlauf erläuterte der 
Vorstand die geplanten strategischen Anpassungen im Dienstleistungsgeschäft. Dazu gehörte auch eine 
branchenneutralere Aufstellung, um zukünftig Geschäftspotenziale außerhalb der Zielbranchen Banken und 
Finanzdienstleistungen zu nutzen. 

In der Sitzung vom 7. Dezember erläuterte die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat die aktuelle Geschäfts-
entwicklung und nannte begleitende Maßnahmen im Rahmen der strategischen Neuanpassungen. In ei-
ner Rückschau auf das Jahr 2021 kam der Aufsichtsrat zu dem Schluss, dass die Geschäftsplanung des 
Altvorstands für 2021 offenbar wesentlich zu hoch angesetzt war und nicht ausreichend auf vorhandene 
Risiken hingewiesen wurde. Der Aufsichtsrat beriet ausführlich über den neu gestalteten Außenauftritt und 
stimmte zudem den Vorschlägen für eine grundlegende und kundenfreundlichere Überarbeitung der Web-
site der CPU zu. Ein weiterer Beratungsschwerpunkt der Sitzung war darüber hinaus die Planung für das 
Geschäftsjahr 2022. 

Jahres- und Konzernabschluss, Abschlussprüfung
Der Aufsichtsrat der CPU Softwarehouse AG beauftragte die Quintaris GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Koblenz, mit der Prüfung. Die Quintaris hat Rechnungslegung, Buchführung, Jahresabschluss so-
wie Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der CPU Softwarehouse AG eingehend geprüft und mit ei-
nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss wurde einer prüferischen 
Durchsicht unterzogen. Das vollständige Testat ist auf der CPU-Homepage www.cpu-ag.com im Bereich 
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Investor Relations unter „Berichte“ einsehbar. In seiner Sitzung am 26. April 2022 diskutierte der Aufsichts-
rat die Inhalte und Ergebnisse der Prüfung. Dabei lagen alle notwendigen Unterlagen sowie die jeweiligen 
Prüfungsberichte den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Gemeinsam mit dem Abschlussprüfer 
wurde der Prüfbericht erörtert, intern beraten und nach einer eigenständigen Prüfung dem Ergebnis des 
Wirtschaftsprüfers zugestimmt. Gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bestanden keiner-
lei Einwände, auch dem Konzernlagebericht wurde zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 
und den Konzernabschluss gebilligt, womit der Jahresabschluss ordnungsgemäß nach § 172 AktG festge-
stellt ist. 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, der Geschäftsleitung der Tochtergesellschaften sowie allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz. Mit den jüngst umgesetzten Weichenstellungen ist 
die CPU Softwarehouse AG gut aufgestellt, um die strategischen Anpassungen im Laufe des Jahres 2022 
erfolgreich abzuschließen und schrittweise auf den Wachstumspfad zurückzukehren.

Augsburg, im April 2022

Bernd Günther
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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